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Öffentliche Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag, 23.05.2017, 16 Uhr  
im Sitzungssaal des Bürgerhauses, Königsplatz 33 a, I. OG 

 
Tagesordnung für den Hauptausschuss 
 

1. Fairtrade-Stadt Schwabach - Antrag der SPD-Stadtratsfraktion 
 
 

Öffentliche Sitzung des Stadtrates am Freitag, 26.05.2017, 16 Uhr  
im Sitzungssaal des Bürgerhauses, Königsplatz 33 a, I. OG 

 
 
Tagesordnung für den Stadtrat 

 

1. Besetzung des Jugendhilfeausschusses 
  
2. 3. Satzung zur Änderung der Satzung über das Bestattungswesen in der Stadt Schwabach 
  
3. Satzung zur Änderung der Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen und zur Aufhe-

bung der Satzung über die Benutzung der Fußgängerzone und der Tiefgaragen der Stadt 
Schwabach 

  
4. Änderung der Verordnung über die Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung und des Immis-

sionsschutzes in der Stadt Schwabach (OIMV) 
  
5. Bestätigung des Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Schwabach-Stadt 
 
6. 3. Teiländerung des Flächennutzungsplanes der Stadt Schwabach für den Bereich nördlich der 

Fürther Straße.  
-Genehmigung durch die Regierung von Mittelfranken mit einer Auflage und zwei Hinweisen 
-Beitrittsbeschluss 

  
7. Bebauungsplan S-66-86, 1. Änderung nördlich der Fürther Straße-  

Erweiterung des Einzelhandelsgeschäftes - Billigungsbeschluss und Beschluss zur erneuten, ein-
geschränkten öffentlichen Auslegung 

  
8. Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan E-3-17 "Schwabach-Eichwasen" 

-Aufstellungsbeschluss und Billigung des Vorentwurfs 
  
9. Ergebnis der vorbereitenden Untersuchungen zum SAN 7  

„Stadtumbaugebiet Bahnhofstraße“ - Billigungsbeschluss 
 
Stadt Schwabach, 18.05.2017 
 
Matthias Thürauf 
Oberbürgermeister 
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Dienststellen der Stadtverwaltung geschlossen. 
 
Wegen einer betrieblichen Veranstaltung sind die Ämter und Dienststellen der Stadtverwaltung (einschließlich 
der Volkshochschule und des Bürgerbüros) am Mittwoch, 24. Mai 2017, ab 12 Uhr für den Besucherverkehr 
geschlossen. 
 
 
Stadt Schwabach, 10.05.2017 
 
Frank Klingenberg 
Referent für Interne Dienste und Schulen 
 
 
 

Am 15.05.2017 war die II. Vierteljahresrate 2017 für Gewerbesteuervorauszahlungen und 
Grundbesitzabgaben fällig. 

 
Säumige werden gebeten, die Abgabeschuld – sie ist den zuletzt zugestellten Bescheiden zu entnehmen – 
einschließlich des bei nicht rechtzeitiger oder nicht vollständiger Zahlung zu entrichtenden Säumniszuschlag 
– der beträgt für jeden angefangenen Monat 1 v. H. des auf den nächsten durch fünfzig Euro teilbaren abge-
rundeten rückständigen Betrages - umgehend zu überweisen oder auf ein Konto der Stadt Schwabach ein-
zuzahlen. 
 
Dabei sind unbedingt Adresse, Personenkontonummer und Forderungsart anzugeben. Verrechnungs-
schecks sind an die Stadtkasse Schwabach zu senden. Ein Begleitschreiben erübrigt sich, wenn der Scheck 
die vorgenannten Angaben enthält. Bareinzahlungen sind in der Stadtkasse nicht möglich. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nach Ablauf einer Woche immer noch ausstehende Abgaben 
durch die Vollstreckungsstelle der Stadt Schwabach beigetrieben werden. Dadurch entstehen Kosten, die 
durch die Säumigen beglichen werden müssen. Um Fristversäumnis zu vermeiden, empfehlen wir, am SE-
PA-Lastschriftverfahren teilzunehmen. 
 
Antragsformulare sind im Internet unter www.schwabach.de „Online-Dienste“ abrufbar. Auf Wunsch werden 
die Formulare auch zugesandt. Auskunft erhalten Sie bei der Stadtkasse Schwabach Telefon 860-254 und -
354. 
 
Hinweis zur Grundsteuer: 
Die Grundsteuer orientiert sich an den Verhältnissen zu Beginn des jeweiligen Jahres. Im Falle der Übereig-
nung des Grundsteuerobjektes bleibt der/die bisherige Eigentümer/in bis zu dem auf den Nutzen- und Las-
tenwechsel folgenden 1. Januar. Steuerschuldner/in. Das Finanzamt schreibt das Grundsteuerobjekt erst zu 
diesem Zeitpunkt auf den/die neue/n Eigentümer/in fort. Die im notariellen Kaufvertrag getroffenen privat-
rechtlichen Vereinbarungen über den Nutzen- und Lastenwechsel berühren die Steuerpflicht für das Über-
gangsjahr nicht. Die städtische Steuerverwaltung kann die Grundsteuer daher erst zum 01.01. des Folgejah-
res bei dem/der Erwerber/in anfordern. 
 
Stadt Schwabach, 11.01.2017 
 
Sascha Spahic 
Stadtkämmerer 
 

Straßensperrung 
 
Südliche Ringstraße 
Die Südliche Ringstraße wird aufgrund des Abbaus eines Baukrans zwischen der Kreuzung zur Rathaus-
gasse/Schillerstraße und der Einmündung in die Eisentrautstraße am 29.05.2017 für den Verkehr in Fahrt-
richtung Nürnberg gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Schillerstraße – Hindenburgstraße – Birkenstraße. 
Der Verkehr in Gegenrichtung ist möglich. 
 
Stadt Schwabach, 10.05.2017 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 

http://www.schwabach.de/

